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GEMEINDE BAD RAPPENAU  -  BEBAUUNGSPLAN „BRUNNENBERG / GUMPÄCKER SÜD“  -  VORENTWURF VOM 09.09.2022 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 28.11.2022 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt. Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 
 

- Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz – 19.12.2022 
- Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau – 11.01.2023 
- Regierungspräsidium Freiburg, Landesforstverwaltung Baden-Württemberg – 16.12.2022 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 11.01.2023 
- Landratsamt Heilbronn – 13.01.2023 
- Deutsche Telekom Technik GmbH – 09.01.2023 
- Syna GmbH – 16.12.2022 
- Nabu – 04.12.2022 
- Stadt Bad Rappenau Rechnungsamt – 27.01.2023 
- Stadt Bad Rappenau Tiefbauamt –09.12.2022 

 
Folgende Behörden haben Stellungnahmen ohne Anregungen oder Bedenken abgegeben: 
Zweckverband Mühlbach, PLEdoc GmbH, NetCom BW GmbH, Terranets BW GmbH, Vodafone West GmbH 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Es liegen keine Stellungnahmen von Bürgern vor. 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stellungnahmen und 
Behandlungsvorschläge von mir als Bebauungsplaner gegenübergestellt. 
 

 
Eberstadt, den 01.03.2023 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 

 

 

 
 
 
 

 
 

  Im Weidengrund 22/2 
74246 Eberstadt 
mail@braun-nagel.de 

Tel. 07134/5103-225 
Fax 07134/5103-226 
www.braun-nagel.de 
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Die Untersuchung für das Starkregenrisikomanagement ist beauftragt, derzeit kön-
nen dazu keine Aussagen getätigt werden. 
 
 
 
 
Die im Regionalplan festgelegte Mindestbruttowohndichte von 50 E/ha wurde im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung für den Verwaltungsraum Bad Rappenau 
bei den Bauflächenbedarfsnachweisen berücksichtigt. 
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Der geotechnische Hinweis wird in den Bebauungsplantextteil übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
Beim Plangebiet „Brunnenberg / Gumpäcker Süd“ handelt es sich um ein bereits 
überwiegend mit Einfamilienhäusern bebautes Wohngebiet aus den 80er-Jahren. 
Da lediglich 3 Baulücken zur Neubebauung zur Verfügung stehen, ist ein Nachweis 
der Mindestbruttowohndichte innerhalb des Baugebiets nicht möglich. 
Die im Regionalplan festgelegte Mindestbruttowohndichte von 50 E/ha wurde im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung für den Verwaltungsraum Bad Rappenau 
bei den Bauflächenbedarfsnachweisen berücksichtigt. 
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Der Umweltbericht mit Eingriffs-, Ausgleichs-Untersuchung und artenschutzrechtli-
cher Betrachtung wurde erarbeitet, die vorgeschlagenen Maßnahmen werden in 
die Bebauungsplanunterlagen eingearbeitet.  
 
 
 
 
Textteil wird ergänzt 
 
 
Hinweis wird in den Bebauungsplantextteil aufgenommen 
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Hinweis wird ergänzt 
 
 
 
Hinweis wird ergänzt 
 
 
Hinweis wird ergänzt 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Hinweise werden ergänzt 
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Der Textteil setzt für Stellplätze und Zufahrten die Befestigung mit wasserdurchläs-
sigen Belägen fest. 
 
 
 
 
 
Hinweis wird ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textteil wird ergänzt 
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Begründung wird ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untersuchung für das Starkregenrisikomanagement ist beauftragt, derzeit kön-
nen dazu keine Aussagen getätigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Vorhandener Hinweis im Text wird ersetzt 
 
 
 
 
 
 
Um das bestehende Kanalisationsnetz nicht übermäßig zu belasten, wird eine 
Wasserrückhaltung auf den Baugrundstücken und eine gedrosselte Abwasserab-
leitung festgesetzt, der Textteil und die Begründung werden dahingehend ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Festsetzung zur Zulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen entfällt. 
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Kenntnisnahme 
Der vorhandene Gasentlüfter wird auf Kosten des Leitungsträgers Syna GmbH 
versetzt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kostenübernahme der Erschließung von Flst.Nr. 540/9 ist durch den Verursa-
cher vertraglich gesichert. Dadurch entstehen für die Flurstücke Nr. 540/18 und 
1460 keine Konsequenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Feldwegen handelt es sich um die Darstellung des Bestands. 
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Hinweis auf Gewässerrandstreifen wird textlich ergänzt, zeichnerische Darstellung 
ist nicht notwendig. 
 
Die Kostenübernahme der Erschließung von Flst.Nr. 540/9 ist durch den Verursa-
cher vertraglich gesichert.  
 
Der Textteil wird in Absprache mit dem Tiefbauamt ergänzt. 
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In Absprache mit dem Tiefbauamt wird ein überarbeiteter Textvorschlag in den 
Textteil übernommen. 
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